
Rechnungsanschrift

Gemeinde Weßling-Wasserwerk
Herr Becker,Wasserwart, 0176 18 22 34 06 
Frau Hertzer,kaufm.Abteilung, 08153 404 22 
wasserwerk@gemeinde-wessling.de

Arbeitsauftrag zur Erstellung u. Abrechnung für stationäres Bauwasser

Baustelle

Arbeitsbeschreibung E-Preis Anzahl Preis netto €

Einbau eines Bauwasserzählers 41,49 € €
20 € €

Verbrauch 2,29 € €

Zählerschaden zb. Frost, sonstige Beschädigung €

Materialkosten

GESAMT netto zzgl. 7 % MwSt

Zählernummer:

Anfang m³

Einbaudatum

Ende m³
Ausbaudatum

Summe m³

Auftragsbestätigung des Kunden:

Unterschrift Mitarbeiter WW:

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ebenfalls die Bedinungen zur Wasserabgabe auf der Rückseite

KFZ Pauschale 

€



Bedingung zur Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke

A. Bauwasserzähler

1. Bauwasserzähler werden ausschließlich durch die Gemeinde Weßling am/vom

Antragsteller angegebenen Ort eingerichtet und dort auch wieder entfernt.

Die Größe des Bauwasserzählers wird von der Gemeinde Weßling bestimmt.

2. Der Antragsteller haftet der Gemeinde Weßling für alle Schäden am Bauwasser-

     zähler. Er haftet auch für alle Schäden, die dem Gemeindewerken  oder Dritten

 durch die Einrichtung des Bauwasserzählers an Leitungseinrichtungen

     (z.B. durch Verunreinigungen) entstehen. Der Antragsteller ist dafür verant-

     wortlich, dass durch die Benutzung des Bauwasserzählers (Standrohr) auf

 Geh- oder Fahrbahnen kein Glatteis verursacht wird.

3. Bei Verlust oder Beschädigung des Bauwasserzählers hat der Antrag-

    steller Schadenersatz zu leisten.

4. Der Antragsteller ist verpflichten sich , um die Frostsicherheit des

Bauwasserzählers zu kümmern . Wenn die Frostsicherheit nicht gegeben ist ,

ist die Gemeinde Weßling berechtigt den Bauwasserzähler wieder einzuziehen .

B. Geltendes Recht

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Bestimmungen der Wasserab-

      gabesatzung und der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-

      satzung sowie der Kostensatzung der Gemeinde, sofern andere 

 gesetzliche Bestimmungen nicht vorgehen.




